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 Risikosituation
 
 
 
 Eine  Änderung  der  Risikosituation gemäß den Angaben in dem Risiko-Erfassungsbogen zum Antrag kann
 eine Gefahrerhöhung gemäß Art. 2 der Allgemeinen Bedingungen für die Sachversicherung (ABS) darstel-
 len und ist dem Versicherer anzuzeigen.
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